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Accounting News –  
Aktuelles zur Rechnungslegung  
nach HGB und IFRS
Am 15. November 2014 wurde die sogenannte „Corporate Social Responsibility-
(CSR-)Richt linie“ im EU-Amtsblatt veröffentlicht. In Deutschland muss die Richtlinie 
bis Ende 2016 in nationales Recht umgesetzt werden – erfüllt werden müssen die 
neuen nichtfinanziellen Informationsanforderungen voraussichtlich für Geschäfts-
jahre, die nach dem 1. Januar 2017 beginnen. Im Schwerpunktartikel dieser Ausgabe 
der Accounting News stellen wir Ihnen die Kernelemente der EU-Richtlinie vor und 
geben einen Ausblick auf die zukünftige erweiterte Unternehmens berichterstattung. 
Die bisher schon für große Kapitalgesellschaften geforderte Berichterstattung zu 
nichtfinanziellen Leistungsindikatoren wird durch die Richtlinie deutlich ausgeweitet. 

In einem weiteren Schwerpunktartikel berichten wir über die Anfor derungen der 
Country-by-Country Reportings, die zukünftig die regelmäßige Finanzberichterstat-
tung ergänzen werden. Darüber hinaus informieren wir Sie über die wesentlichen 
Inhalte der vom DRSC veröffentlichten Entwürfe zu DRS 30 Kapitalkonsoli dierung 

(Einbeziehung von Tochterunternehmen in den Konzernab
schluss) sowie zu DRS 31 Konzerneigenkapital. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

 Ihre  
Simone Fischer 
Partner, Audit Corporate
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1 Topthema

CSR-Richtlinie – „Nichtfinanzielle Erklärung“  
und weitere neue Berichtspflichten

Durch die Verabschiedung der soge
nannten CSRRichtlinie (2014/95/EU) 
werden bestimmte große Unter neh
men und Konzerne in der EU ab dem 
Geschäftsjahr 2017 ihre Lage und 
Kon zernlageberichterstattung um eine 
„nichtfinanzielle Erklärung“ erweitern 
müssen. Gefordert sind unter anderem 
Informationen zu Umweltbelangen 
und sozialen Aspekten. Hinzu kom
men wei tere Berichtspflichten über 
die so ziale Verantwortung der Unter
nehmen durch die Corporate Social 
Responsi bility-(CSR-)Richtlinie.

Mit der CSR-Richtlinie ändert die 
EU die sogenannte Bilanzrichtlinie 
(2013/34/EU) und erhöht damit die 
An forderungen an die (Konzern-) Lage-
berichterstattung. Ziel der CSR-Richt-
linie ist es, die Sozial- und Umwelt-
bericht erstattung der Unternehmen 
EU-weit auf ein einheitlich hohes 
Niveau zu bringen. Bis zum 6. Dezem-
ber 2016 ist die neue Richtlinie in natio-
nales Recht umzusetzen; anzuwenden 
sind die neuen Anforderungen der 
Änderungen des Handelsgesetzbuchs 
für am oder nach dem 1. Januar 2017 
beginnende Geschäftsjahre.

Bei den Anforderungen ist zu unter-
scheiden zwischen der Einführung 
einer „Nichtfinanziellen Erklärung“ 
und der Erweiterung der Erklärung 
zur Unternehmensführung.

Im Folgenden erläutern wir die Rege-
lungen der EU-Richtlinie, die noch in 
nationales Recht umzusetzen ist. Der 
Gesetzgeber kann einige Wahlrechte 
gestalten. Es bleibt abzuwarten, wie 
die eingeräumten Wahlrechte ins HGB 
umgesetzt werden.

KURZ GEFASST

Nach Inkrafttreten der kürzlich verabschiedeten CSR-Richtlinie wird ein 
festgelegter Kreis großer Unternehmen eine umfangreiche Erklärung mit 
standardisierten Angaben zu folgenden Belangen abgeben müssen:

•	 Umweltbelange

•	 Sozial-	und	Arbeitnehmerbelange

•	 Achtung	der	Menschenrechte

•	 Bekämpfung	von	Korruption	und	Bestechung

Diese sogenannte nichtfinanzielle Erklärung ist entweder als Teil des (Kon-
zern-)Lageberichts oder in Form eines gesonderten Berichts abzugeben.

Vom Abschlussprüfer ist zu prüfen, ob die Erklärung vorgelegt wurde. Ob 
die Erklärung auch inhaltlich zu prüfen ist, bleibt abzuwarten, da hierfür ein 
Mitgliedsstaatenwahlrecht vorgesehen ist.

Daneben werden die Ausführungen in der Erklärung zur Unternehmens füh-
rung gemäß § 289a HGB um die Angabe zu Diversitätskonzepten bezüglich 
der Organe der Gesellschaft erweitert.

Die Anforderungen sind erstmals in dem Geschäftsjahr anzuwenden, das 
am oder nach dem 1. Januar 2017 beginnt.

Nichtfinanzielle Erklärung
Anwenderkreis
Zur Abgabe einer nichtfinanziellen 
Erklärung verpflichtet werden große 
Unternehmen, die von öffentlichem 
Interesse sind und im Durchschnitt 
des Geschäftsjahres mehr als 500 Mit-
arbeiter beschäftigen. Unternehmen 
von öffentlichem Interesse sind 

kapi tal marktorientierte Unternehmen, 
Ban ken und Versicherungen sowie 
Unter nehmen, die von den Mitglieds-
staaten als solche bestimmt werden.

Eine nichtfinanzielle Erklärung auf Kon-
zernebene ist von Unternehmen von 
öffentlichem Interesse abzugeben, 
die Mutterunternehmen einer großen 
Gruppe sind und im Durchschnitt des 
Geschäftsjahres auf konsolidierter Ba-
sis mehr als 500 Mitarbeiter beschäf-
tigen.

PRAXISHINWEIS 1

Wir empfehlen Ihnen eine früh zei-
tige Bestandsaufnahme, damit Sie 
wissen, inwieweit Sie die geplan-
ten  Anforderungen schon jetzt er-
füllen. Von uns erhalten Sie Unter-
stützung bei der Status be wertung. 
Zudem stellen wir Ihnen mögliche 
Handlungsoptionen zur Erfüllung 
der Berichterstattungs pflichten dar.

Inhalt der nichtfinanziellen Erklärung
In der Erklärung sind Informationen 
anzugeben, die für das Verständnis 
des Geschäftsverlaufs, des Geschäfts-
ergebnisses, der Lage des Unter neh-
mens sowie der Auswirkungen der 
Tätigkeiten des Unternehmens erfor-
derlich sind und sich mindestens auf 
folgende Angaben beziehen:

•	 Umweltbelange

•	 Sozial-	und	Arbeitnehmerbelange

•	 Achtung	der	Menschenrechte

•	 Bekämpfung	von	Korruption	und	
Bestechung

Die Informationen umfassen dabei:

•	 Beschreibung	des	Geschäfts-
modells

•	 Beschreibung	der	in	Bezug	auf	
die genannten Belange verfolg ten 
Konzepte

•	 Ergebnisse	der	Konzepte
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•	 wesentliche	Risiken	im	Zusammen-
hang mit diesen Belangen

•	 die	wichtigsten	Leistungsindi-
katoren, die für die betreffende 
Geschäfts tätigkeit von Bedeutung 
sind

So sollte die Erklärung zu den Umwelt-
belangen beispielsweise Einzelheiten 
über die aktuellen und vorhersehbaren 
Auswirkungen der Geschäftstätigkeit 
des Unternehmens auf die Umwelt 
und, soweit angebracht, die Gesund-
heit und die Sicherheit sowie über die 
Nutzung erneuerbarer und/oder nicht 
erneuerbarer Energien, über Treib-
haus gasemissionen, Wasserverbrauch 
und Luftverschmutzung enthalten. 
Zudem wird von den Unternehmen 
gefordert, das Verfahren zur Wahrung 
der Sorgfaltspflicht (Due Diligence-
Prozess) auch in Bezug auf die Liefer-
kette und die Kette von Unterauftrag-
nehmern zu beschreiben, wenn dies 
relevant und verhältnismäßig ist.

PRAXISHINWEIS 2

Nutzen Sie die Würdigung der 
in Ihrem Unternehmen umgesetz-
ten Kon zepte zur Einhaltung der 
unter schiedlichen CSR-Belange 
auch dazu, die Einhaltung dieser 
Belange auch von den Unter neh-
men in Ihrer Lieferkette und der 
Kette von Unter auftrag neh mern zu 
verlangen und zu prüfen. Gegebe-
nen falls sollten Sie die ent spre-
chen den vertraglichen Rahmen-
bedingungen anpassen.

Sofern ein Unternehmen kein Konzept 
in Bezug auf einen oder mehrere der 
aufgeführten Belange verfolgt, ist 
dies in der nichtfinanziellen Erklärung 
anzugeben. Zudem muss dieser 
Schritt klar und begründet erläutert 
werden (Comply or explain-Ansatz). 

Die Mindestinhalte laut Richtlinie sol-
len durch weitere Leitlinien, die von 
der EU-Kommission bis zum 6. Dezem-
ber 2016 zu erlassen sind, konkretisiert 

werden. Diese unverbindlichen Leit-
linien sollen auch für einzelne Bran-
chen erstellt werden. Unternehmen 
können bei ihrer Berichterstattung zu 
nichtfinanziellen Informationen auf 
internationale und nationale Rahmen-
werke zurückgreifen (zum Beispiel 
EMAS, Global Compact der Vereinten 
Nationen [UNGC], ISO 26000, Global 
Reporting Initiative).

PRAXISHINWEIS 3

Mittelbar erfasst die Richtlinie 
auch kleine und mittelgroße 
Unternehmen sowie nicht bör sen-
no tier te Großunternehmen: Für 
diese Unternehmen kann eine 
umfangreiche Berichts- oder Nach-
weis pflicht entstehen, wenn sie 
wesent liche Geschäftsbeziehun-
gen zu berichtspflichtigen Unter-
nehmen unterhalten. Denn auf 
deren Ebene ist eine Betrachtung 
der Aspekte Umweltbelange, 
Sozial- und Arbeitnehmerbelange, 
Achtung der Menschenrechte und 
Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung in der gesamten Lie-
fer kette und der Kette von Unter-
auftragnehmern notwendig. Eine 
solche Ausstrahlung der CSR-
Richt linie auf kleine und mittlere 
Unternehmen ist durch die gestei-
gerten Transparenzerfordernisse 
der Unternehmen von öffent-
lichem Interesse sehr wahrschein-
lich. Bereiten Sie sich also auf 
zusätzliche Anforderungen durch 
Ihre Auftraggeber vor. Eine struk-
turierte und transparente Bericht-
erstattung wird die erhöhten 
Anforderungen erfüllen.

Befreiungen
Eine grundsätzliche Befreiung von der 
Abgabe einer nichtfinanziellen Erklä-
rung ist vorgesehen für Tochterunter-
nehmen, die in den Konzern-Lage-
bericht mit einer nichtfinanziellen 
Erklärung eines Mutterunternehmens 
einbezogen werden.

Form und Prüfung der Erklärung
Anstelle der nichtfinanziellen Erklärung 
als Teil des (Konzern-)Lageberichts 
können die Inhalte in einem geson-
derten Bericht dargestellt werden. 
Dieser Bericht muss sich auf das-
selbe Geschäftsjahr beziehen und 
spätestens sechs Monate nach dem 
Bilanzstichtag veröffentlicht werden. 
Im (Konzern-)Lagebericht ist auf die-
sen separaten Bericht zu verweisen.

Der Abschlussprüfer hat lediglich zu 
prüfen, ob die Erklärung bzw. der 
Bericht vorgelegt wurde. Eine inhalt-
liche Prüfung ist nicht ver pflichtend 
vorgesehen. In der Praxis zeigt sich 
jedoch ein Trend zur sepa raten Prüfung 
von Nachhaltigkeits informationen 
durch einen Abschluss prüfer.1

1 KPMG-Handbuch zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 2013

PRAXISHINWEIS 4

Sollten Sie eine separate Bericht-
erstattung über Nachhaltigkeit 
bevorzugen, wird die Veröffent-
lichung mindestens sechs Monate 
nach dem Bilanzstichtag erforder-
lich. Dies kann eine Beschleuni-
gung Ihrer CSR-Berichtsprozesse 
erfordern. Stellen Sie deshalb bei 
der Planung der Berichterstattung 
zum Geschäftsjahr 2016 frühzeitig 
sicher, dass die Informationen und 
Daten vollständig im erforderlichen 
Zeitraum verfügbar sind. Dazu ist 
gegebenenfalls auch die Überar-
bei tung verschiedener Prozesse 
notwendig.

Mitgliedsstaaten können jedoch vorge-
ben, dass auch die Inhalte von einem 
unabhängigen Anbieter von Bestäti-
gungsleistungen, also nicht zwingend 
vom Abschlussprüfer, geprüft werden.

Weitere Berichtspflichten
Erweiterung der Erklärung zur 
Unter nehmensführung um Diver -
sitäts konzepte
Neben der Einführung der nichtfinan-
ziellen Erklärung sieht die Richtlinie vor, 
dass die Erklärung zur Unter neh mens-
führung (Artikel 20 der Richtlinie 

http://www.kpmg.com/DE/de/Documents/handbuch-nachhaltigkeitsbericherstattung.pdf
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2013/34/EU) erweitert wird. Dem-
nach ist zukünftig das Diversitäts kon-
zept zu beschreiben, das im Zusam-
men hang mit den unterschied lichen 
Orga nen (Verwaltungs-, Leitungs- und 
Auf sichts organen) der Gesellschaft 
in Bezug auf Aspekte wie Alter, 
Geschlecht, Bildungs- und Berufs hin-
tergrund verfolgt wird. Dabei sind die 
Ziele, die Art und Weise der Umset-
zung und die Ergebnisse im Berichts-
zeitraum darzustellen. Auch hier gilt 
der Comply or explainGrundsatz. 
Dem nach muss eine klare Erläuterung 
der Gründe gegeben werden, wenn 
das Unternehmen keine Diversitäts-
strategie verfolgt. 

Zahlungsberichte für Unternehmen 
aller Branchen
Schließlich wird in der Richtlinie der 
Grundstein für eine mögliche elem en-
tare Erweiterung der Berichtspflich ten 
gelegt: Unternehmen bestimmter 
Branchen (mineralgewinnende Indus-
trie und Unternehmen des Holzein-
schlags in Primärwäldern) sind bereits 
nach der aktuellen Bilanzrichtlinie ver-
pflichtet, demnächst Berichte über 
Zahlungen an staatliche Stellen zu 
erstellen (sogenannte Zahlungs be-
richte oder Country-by-Country Repor-
ting). In Deutschland wird diese Anfor-
derung durch das Bilanz richt linie- 
Umsetz ungsgesetz, das sich derzeit 

im Stadium des Regierungsentwurfs 
befindet, umgesetzt werden.2

2 Vgl. Accounting News Februar 2015 

Die CSR-Richtlinie sieht nun darüber 
hinaus vor, dass die EU-Kommission 
in ihrem Bericht über die Wirksamkeit 
solcher Zahlungsberichte eine Würdi-
gung vornehmen soll, ob die Anforde-
rungen auf Unternehmen aller Bran-
chen und auch bezüglich des Inhalts 
ausgedehnt werden sollten. Der 
Bericht soll bis zum 21. Juli 2018 vor-
gelegt werden. In solchen Zah lungs-
berichten würden dann mindestens 
die erzielten Gewinne, die entrichteten 
Steuern und die erhaltenen staatlichen 
Beihilfen je Staat darzustellen sein.

http://www.kpmg.com/DE/de/Bibliothek/Accounting-News/Seiten/accounting-news-februar-2015-2.aspx
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2 HGB-Rechnungslegung

DRSC veröffentlicht E-DRS 30 Kapitalkonsolidierung

Relevanz des E-DRS 30 
Der HGB-Fachausschuss des Deut-
schen Rechnungslegungs Standards 
Committee (DRSC) hat am 12. März 
2015 den Entwurf des Deutschen 
Rechnungslegungs Standards „Kapi-
tal konsolidierung (Einbeziehung von 
Tochterunternehmen in den Konzern-
abschluss)“ (E-DRS 30) veröffentlicht. 
Der E-DRS 30 wird, wenn er als end-
gültiger Standard durch das Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz (BMJV) bekanntgemacht 
wird, den aktuell geltenden DRS 4 
„Unternehmenserwerbe im Konzern-
abschluss“ ersetzen.

Dieser Standardentwurf ist für alle 
Unternehmen, die einen Konzern-
abschluss nach HGB erstellen, von 
höchster Relevanz. Dies sind Mutter-
unternehmen, deren Wertpapiere 
weder an einem geregelten Markt 
eines beliebigen EU-Mitgliedsstaates 
gehandelt werden noch einen Antrag 
auf Zulassung ihrer Wertpapiere an 
einem organisierten Markt gestellt 
haben oder freiwillig einen IFRS- Kon-
zernabschluss aufstellen (§ 315a 
Abs. 3 HGB). Im Regelfall sind dies vor 
allem die Mutterunternehmen mittel-
ständischer Konzerne. Allerdings sind 
die HGB-Regelungen auch für ehe-
mals kapitalmarktorientierte Unter neh-
men relevant, die sich beispielsweise 
aufgrund einer Umstrukturierung der 
Gesellschafter vom Kapitalmarkt zu-
rückgezogen haben und nach einem 
Delisting (erneut) einen handelsrecht-
lichen Konzernabschluss aufstellen. 

Notwendigkeit des E-DRS 30
Das DRSC verfolgt mit der Veröffent-
lichung des E-DRS 30 das Ziel, die 
Vorschriften der §§ 301, 307 und 309 
HGB zur Anwendung der Erwerbs me-
thode, zum Ansatz eines Aus gleichs-
postens für Anteile anderer Gesell-
schafter sowie zur Bilanzierung eines 
Geschäfts- oder Firmenwerts oder 
passiven Unterschiedsbetrags im 
Konzernabschluss zu konkretisieren. 
Der derzeitig gültige DRS 4 lässt eine 
Vielzahl von Detailfragen bei der 

Kapi tal konsolidierung offen. Hinzu 
kommt, dass die Verabschiedung des 
BilMoG im Jahr 2009 die Diskussion 
hinsichtlich der Anwendung und Ausle-
gung eben gerade dieser Vorschriften 
verstärkt hat. Mit dem E-DRS 30 sol-
len zahlreiche Anwendungsfragen 
der Erst-, Folge-, Ent- und Übergangs-
konsolidierung beantwortet werden, 
sodass er auch einen Beitrag zur Fort-
entwicklung der handelsrechtlichen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Kon-
zern rechnungslegung leisten soll.

Regeln im Überblick
Im Folgenden werden die wesent-
lichen Anwendungsfragen, die im 
E-DRS 30 adressiert werden, dar ge-
stellt:

•	 Besonderheiten	bei	der	Ermittlung	
des Wertansatzes der erworbe-
nen Anteile. Hierzu gehören Fragen 
zum Erwerb der Anteile im Tausch-
weg oder auch gegen Übernahme 
von Verbindlichkeiten. Behandelt 
werden auch die Zuzahlung des Ver-
käufers beim Anteilserwerb (nega-
tiver Kaufpreis) und der Fall von 
Wertsicherungsklauseln durch den 
Verkäufer, die den Erwerber von 
bestimmten, bis zum Übergang der 
Anteile entstehenden Risiken (zum 
Beispiel Steuerrisiken) freistellen.

•	 Bedingte	Anschaffungskosten.	
Hier unter ist die bilanzielle Erfas-
sung von Kaufpreisanpassungs-
klauseln sowohl im Rahmen der 
Erst- als auch der Folgekonsolidie-
rung zu verstehen. 

•	 Ermittlung des zu konsolidieren-
den Eigenkapitals, wenn von der 
Kapitalbeteiligung abweichende 
wirtschaftliche Beteiligungs-
quoten vorliegen. Dies kann bei-
spiels weise der Fall sein, wenn 
aufgrund gesellschaftsrechtlicher 
oder schuld rechtlicher Gestaltungen 
die Beteiligungsquote des Mutter-
unternehmens an den laufenden 
Ergebnissen sowie am Liquidations-
ergebnis von seiner Kapitalbeteili-
gung abweicht.

•	 Behandlung	von	vorkonzernlichen 
Beziehungen in der Kapitalkonsoli-
dierung. Dies können beispielsweise 
bereits vor der Erstkonsolidierung 
bestehende Schuldverhältnisse 
zwischen Mutter- und Tochterunter-
nehmen sein oder auch eine beim 
Mutterunternehmen passivierte Ge-
währleistungsrückstellung gegen-
über dem Tochterunter nehmen. 

•	 Einzelfragen	zum	Ansatz von 
Vermögensgegenständen und 
Schulden. Hierzu gehört insbeson-
dere die Behandlung von bilanzun-
wirksamen Geschäften, wie bei-
spielsweise Finanzderivate, schuld-
rechtliche Haftungsverhältnisse, 
Besserungsabreden aus erklärten 
Darlehensverzichten oder immate-
rielle Vermögensgegenstände, die 
im Jahresabschluss des Tochter-
unternehmens in Ausübung des 
Ansatzwahlrechts gemäß § 248 (2) 
Satz 1 HGB nicht aktiviert waren 
oder für die gemäß § 248 (2) Satz 2 
HGB ein Ansatzverbot bestand.

•	 Bewertung der Vermögensge-
genstände und Schulden in der 
Neubewertungsbilanz. E-DRS 30 
enthält Ausführungen zu möglichen 
Bewertungsverfahren bei der Er-
mitt lung des beizulegenden Zeit-
werts der Vermögensgegen stände 
und Schulden und auch speziell bei 
der Ermittlung bzw. Bewertung 
latenter Steuern, zum Beispiel auf 
steuerliche Verlustvor träge. In der 
Darstellung der Bewer tungs ver fah-
ren zeigt sich die Orien tierung an 
den korrespondierenden internatio-
nalen Normen in beson derer Weise.

•	 Behandlung verbleibender 
Unterschiedsbeträge. Falls ein 
erworbenes Tochterunternehmen 
aus mehreren Geschäftsfeldern 
besteht, wird es als sachgerecht 
erachtet, den Geschäfts- oder 
Firmenwert bzw. den passiven 
Unterschiedsbetrag aus der Kapi-
talkon solidierung auf die einzel-
nen Geschäftsfelder aufzu teilen. 
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Grund hierfür ist, dass diese Ge-
schäftsfelder oftmals unter schied-
lichen geschäftswertbilden den 
Faktoren unterliegen, welche wie-
derum regelmäßig unmittelbare 
Auswirkungen auf die Erst- und 
Folgebewertung des Unterschieds-
betrags haben. 

•	 Ermittlung außerplanmäßiger 
Abschreibungen für den Ge-
schäfts- oder Firmenwert. Der 
Entwurfsstandard enthält konkrete 
Hinweise, wie an jedem Bilanzstich-
tag der niedrigere beizulegende Zeit-
wert zur Abbildung einer etwaigen 
außerplanmäßigen Abschreibung 
zu ermitteln ist. 

•	 Vorschriften	zur	Behandlung eines 
passiven Unterschiedsbetrags. 
Die Fortführung bzw. Vereinnah-
mung des passiven Unterschieds-
betrags richtet sich nach dessen 
Entstehungsursache. So existieren 
differenzierte Regelun gen für die 
bilanzielle Behandlung in Abhängig-
keit davon, ob der Unter schieds-
betrag einen Eigen- bzw. Fremdkapi-
talcharakter hat oder technischer 
Natur ist.

•	 Behandlung von Auf- und Ab-
stockungen von Anteilen an 
Tochterunternehmen, ohne dass 
der Status des Tochterunterneh-
mens verloren geht. Der derzeitig 
gültige DRS 4 sieht die Abbildung 
der Auf- und Abstockung ohne 
Kontrollwechsel als Erwerbs- bzw. 
Veräußerungsvorgang im Sinne der 
sogenannten Inte res sen theorie vor, 
wohingegen die IFRS diese Trans-
aktion als Vorgang auf der Gesell-
schafterebene im Eigenkapital 
abgebildet werden (im Sinne der 
sogenannten Einheits theorie). Da 
sich nach Ansicht des HGB-Fach-

ausschusses keine hinreichende 
Präferenz der handels rechtlichen 
Vorschriften zu der Interessen- oder 
Einheitstheorie erkennen lässt und 
sich entsprechend auch in der 
Literatur keine herrschende Mei-
nung hierzu herausgebildet hat, 
werden nun beide Varianten als 
zulässig erachtet.

•	 Hinweise zur Übergangskonso-
lidierung. Erlangt ein bisher als 
Gemeinschaftsunternehmen (§ 310 
HGB) oder assoziiertes Unter neh-
men (§ 311 HGB) qualifiziertes 
Unternehmen den Status eines 
Tochterunternehmens, so hat auf 
den Zeitpunkt des Statuswechsels 
eine vollständige Neubewertung 
der Vermögensgegenstände und 
Schulden im Rahmen der Erwerbs-
methode nach § 301 Abs. 2 Satz 1 
in Verbindung mit Abs. 1 Satz 2 und 
3 HGB zu erfolgen. Im umgekehrten 
Fall, wenn also ein Tochterunter-
nehmen den Status eines Gemein-
schafts unternehmens (§ 310 HGB) 
oder den eines assoziierten Unter-
nehmens (§ 311 HGB) erlangt, ist 
anlässlich des Statuswechsels keine 
neuerliche Zeitbewertung für das 
anteilig im Konzern verbleibende 
Reinvermögen vorzunehmen.

Zusätzlich sieht E-DRS 30 Änderun-
gen an DRS 19 Pflicht zur Kon zern
rechnungslegung und Abgrenzung 
des Konsolidierungskreises vor. So 
sollen Regelungen zur Bestimmung 
des Erwerbs- bzw. Erst kon soli die-
rungs zeitpunkts bei zeit lichem Aus-
einanderfallen von Ver pflich tungs- und 
Erfüllungs geschäft ergänzt werden.

Bemerkenswert ist, dass E-DRS 30 
keine Regelungen zu sogenannten 
Transaktionen unter gemeinsamer 
Beherrschung („common control 

trans actions“) enthält. Hierunter fallen 
Transaktionen, bei denen Unterneh-
men vor und nach einem Zusammen-
schluss durch dieselbe(n) Partei(en) 
beherrscht werden und diese Beherr-
schung nicht nur vorübergehend ist. 
Die praktische Relevanz dieses The-
mas ist zwar durch den HGB-Fach aus-
schuss festgestellt worden, jedoch 
fehlt zu einer Regelung eine explizite 
gesetzliche Grundlage. Dies ist auch 
der Grund, warum sich hierzu in der 
Fachliteratur kein einheitliches Mei-
nungs bild herausgebildet hat. Der 
HGB-Fachausschuss bittet explizit 
darum, bei der Abgabe von Stellung-
nahmen zum E-DRS 30 darauf einzu-
gehen, ob eine Regelung zur Abbil-
dung von Transaktionen unter gemein-
samer Beherrschung erforderlich ist.

Wie geht es weiter?
Die interessierte Öffentlichkeit hat 
bis zum 22. Mai 2015 die Möglichkeit, 
zu den in dem E-DRS 30 geregelten 
Sachverhalten Stellung zu nehmen. 
Stellungnahmen können beim DRSC 
eingereicht werden.

KURZ GEFASST

Mit der Veröffentlichung des 
E-DRS 30 Kapitalkonsolidierung 
will das DRSC die Vorschriften 
zur Kapitalkonsolidierung gemäß 
§§ 301, 307 und 309 HGB kon kre-
tisieren. Dabei werden zahlreiche 
Anwen dungsfragen der Erst-, 
Folge-, Ent- und Übergangskon-
solidierung beantwortet. Der 
Standard wird nach seiner Ver-
abschiedung den bisherigen 
DRS 4 Unter nehmens erwerbe 
im Konzernabschluss ersetzen. 
Stellungnahmen können bis zum 
22. Mai 2015 beim DRSC einge-
reicht werden.

http://www.drsc.de/service/index.php
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DRSC veröffentlicht neuen Standardentwurf zum 
handelsrechtlichen Konzerneigenkapital (E-DRS 31) 

Überblick
Am 12. März 2015 hat das Deutsche 
Rechnungslegungs Standards Com-
mit tee (DRSC) den überarbeiteten 
Entwurf eines Deutschen Rechnungs-
legungs Standards zum Konzerneigen-
kapital (E-DRS 31) zwecks erneuter 
Stellungnahme herausgegeben.

Bereits im Februar 2014 wurde ein 
entsprechender Entwurf als E-DRS 29 
veröffentlicht. Nach seiner endgültigen 
Verabschiedung soll der Standard den 
geltenden DRS 7 Konzerneigenkapital 
und Konzerngesamtergebnis ersetzen.

Ziel der umfangreichen Überarbeitung 
von DRS 7 bleibt es, die gesetzlichen 
Regelungslücken bei der Darstellung 
des Konzerneigenkapitals, insbeson-
dere von Personenhandelsgesell schaf-
ten und bei der Bilanzierung eigener 
Anteile, zu schließen. Darüber hinaus 
sind Änderungen der formalen Dar stel-
lung des Konzerneigenkapitals vorge-
sehen.

KURZ GEFASST

•	 E-DRS 31	enthält	in	den	Anlagen 1	und	2	jeweils	eine	Mustervorlage	für	
einen Konzerneigenkapitalspiegel für Kapitalgesellschaften und Personen-
handelsgesellschaften.

•	 Die	Gliederung	des	Konzerneigenkapitalspiegels	soll	sich	künftig	an	
der Konzernbilanz orientieren.

•	 Die	verpflichtende	Aufstellung	eines	Konzerneigenkapitalspiegels	für	
das Vorjahr ist nicht mehr vorgesehen.

•	 Der	Standardentwurf	geht	auf	einzelne	Anwendungsfragen	im	Hinblick	auf	
die Bilanzierung eigener Anteile und Rückbeteiligungen im Konzern ein.

•	 Weiterhin	werden	Besonderheiten	bei	der	Darstellung	des	Konzern-
eigenkapitals bei Personenhandelsgesellschaften adressiert.

•	 Der	Entwurf	steht	auf	der	Internetseite	des	DRSC zur Verfügung. Die 
Kommentierungsfrist endet am 22. Mai 2015.

Änderungen der formalen Dar-
stellung des Konzern eigenkapitals
Die Zusammensetzung des Konzern-
eigenkapitals und dessen Veränderun-
gen im Konzerneigenkapitalspiegel 
sollen weiterhin in der bewährten 
Matrixform dargestellt werden. Neben 
einem Muster für einen Konzerneigen-
kapitalspiegel einer Kapitalgesellschaft 
enthält der Entwurf nun auch eine Vor-
lage für Personenhandelsgesellschaf-
ten.

Diese in den Anlagen 1 und 2 darge-
stell ten Mustervorlagen sollen inso-
fern verbindlich sein, als dass der 
Konzerneigenkapitalspiegel die dort 
aufgeführten Posten mindestens ent-
halten muss. Werden in der Konzern-
bilanz aufgrund von Bilanzierungs vor-
schriften oder branchenspezifischen 
Sonderregelungen die Posten des 
Konzerneigenkapitals weiter unter-
gliedert oder neue Posten hinzugefügt 
(zum Beispiel für Genussrechtskapital 
oder anderes Mezzanine-Kapital), so 

sollen diese auch in den Konzerneigen-
kapitalspiegel übernommen werden. 
Dadurch soll eine Abstimmung mit der 
Konzernbilanz gewährleistet werden.

Mit diesen Regelungen geht der vor-
liegende Standardentwurf deutlich 
über die bisher geforderte Mindest-
gliederung hinaus: Sind zum Beispiel 
die Posten „Gewinnrücklagen“, 
„Gewinn- bzw. Verlust vortrag“ und 
„Konzernjahresüber schuss bzw. -fehl-
betrag“ nach derzeit geltendem DRS 7 
zu einem Posten „Erwirtschaftetes 
Kon zerneigenkapital“ zusammenzu-
fassen, fordert der Standardentwurf 
nunmehr einen separaten Ausweis 
jedes einzel nen Bilanzpostens in den 
Spalten des Konzerneigenkapital-
spiegels.

Eine Erleichterung sieht der Standard 
dahingehend vor, dass im Unterschied 
zu DRS 7 ein Konzerneigenkapital-
spiegel für das Vorjahr nicht mehr 
ver pflich tend aufzustellen sein soll, 
obgleich weiterhin eine Empfehlung 
zur Aufstellung vorgesehen ist. 
E-DRS 31 empfiehlt zudem, sowohl für 
Mutterunternehmen in der Rechts-
form einer Kapitalgesellschaft als auch 
einer Personenhandelsgesellschaft 

eine Konzernergebnisverwendungs-
rechnung aufzustellen. Anlage 3 des 
Standardentwurfs führt hierzu einige 
Beispiele auf.

Einzelfragen zur Bilanzierung 
eigener Anteile und Rück be tei li-
gungen im Konzernabschluss
Nach Inkrafttreten des Bilanzrechts-
modernisierungsgesetzes (BilMoG) 
zum 1. Januar 2010 kamen in der 
Praxis einige Anwendungsfragen im 
Hinblick auf die damals neu geregelte 
Bilanzierung eigener Anteile auf. Der 
vorliegende Standardentwurf greift 
diese Themenbereiche auf und enthält 
Konkretisierungen unter anderem zu 
folgenden Fragestellungen:

•	 Gegen	welche	Posten	des	Konzern-
eigenkapitals ist der Unterschieds-
betrag zwischen dem Nennwert 
oder dem rechnerischen Wert und 
den Anschaffungskosten der eige-
nen Anteile zu verrechnen?

•	 In	welchem	Eigenkapitalposten	ist	
der Unterschiedsbetrag zu erfassen, 
wenn die Anschaffungskosten unter 
dem Nennwert oder rechnerischen 
Wert der eigenen Anteile liegen?

http://www.drsc.de/service/index.php


8 | Accounting News | Ausgabe April 2015 © 2015 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, 
die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, 
angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG, das Logo und „cutting through complexity“ sind 
eingetragene Markenzeichen von KPMG International. 

•	 Wie	sind	die	Anschaffungskosten	
zu ermitteln, wenn eigene Anteile 
in mehreren Tranchen zu unter-
schied lichen Anschaffungskosten 
erworben wurden?

•	 Wie	ist	ein	Veräußerungsverlust	
zu behandeln?

•	 Welche	Rücklagen	sind	bei	der Ver-
äußerung zu dotieren, wenn beim 
Erwerb der eigenen Anteile unter-
schiedliche Rücklagen zur Verrech-
nung herangezogen wurden?

•	 Wie	sind	die	Nebenkosten	des	
Erwerbs und der Veräußerung 
eigener Anteile zu behandeln?

E-DRS 31 stellt schließlich klar, wie 
Rückbeteiligungen im Konzernab-
schluss zu behandeln sind. Bei Rück-
beteiligungen handelt es sich um 
Anteile zum Beispiel eines einbezo-
genen Tochterunternehmens am 
Mutter unternehmen.

Besonderheiten bei der Darstellung 
des Konzerneigenkapitals bei Per so-
nen handelsgesellschaften
In der Neufassung des Standards soll 
klargestellt werden, dass die Regelun-
gen zum Eigenkapitalausweis im Jah-
res abschluss von Personenhandelsge-
sellschaften trotz fehlendem Verweis 
auch im Konzernabschluss zur Anwen-
dung kommen.

In der Folge wird vorgeschlagen, die 
Kapitalanteile der Gesellschafter und 
die Verbindlichkeiten gegenüber Kom-
manditisten auch im Konzernabschluss 
in gleicher Höhe wie im Jahresab-
schluss des Mutterunternehmens 
auszuweisen. Ergebnisse aus anderen 
Konzernunternehmen müssen, sofern 
sie nicht über Ergebnisabführungs ver-
träge oder phasengleiche Ergebnis-
vereinnahmung bereits im Jahres-
abschluss der Muttergesellschaft 
vereinnahmt sind, laut Begründung 
zum E-DRS 31 in die Konzerngewinn-
rücklagen eingestellt oder mit diesen 
verrechnet werden. Ein nach Verrech-
nung etwaig verbleibender Unter-
schieds betrag sollte gesondert aus-
gewiesen werden.

Änderungen in E-DRS 31 im Ver-
gleich zum vorherigen E-DRS 29
Insgesamt sind die Regelungen des 
E-DRS 31 verglichen mit dem voran-
gegangenen Standardentwurf spezi-
fischer auf die Fragestellungen in 
einem Konzernabschluss zugeschnit-
ten, insbesondere im Zusammenhang 
mit der Behandlung eigener Anteile. 
Explizit wird zudem auf den Umgang 
mit Rückbeteiligungen und aussteh-
enden Einlagen im Konzernabschluss 
eingegangen. Anders als der voran-
gegangene Standardentwurf regelt 
E-DRS 31 des Weiteren, dass ein Aus-
weis des Konzerneigenkapitals auf der 
Aktivseite der Bilanz im Konzerneigen-

kapitalspiegel gesondert darzustellen 
ist. Die Regelungen zum Eigenkapital-
ausweis im Konzern bei Personenhan-
delsgesellschaften sind im neuen 
Standardentwurf ausführlicher aus ge-
staltet. Schließlich enthält E-DRS 31 
ergänzende Detailregelungen, wie die 
Einführung des neuen Begriffs „Nicht 
beherrschende Anteile“ und erwei-
terte Übergangsregelungen.

Weitere Anmerkungen
Der Standard wäre erstmals anzuwen-
den in Geschäftsjahren, die nach dem 
31. Dezember 2015 beginnen.

Der Standardentwurf steht auf der 
Internetseite des DRSC zum Down-
load bereit. Stellungnahmen können 
beim DRSC bis zum 22. Mai 2015 
eingereicht werden.

PRAXISHINWEIS

Es empfiehlt sich wegen der vor-
gesehenen, deutlich konkreteren 
und detaillierteren Regelungen im 
E-DRS 31, beispielsweise zur 
Bilanzierung eigener Anteile und 
Rückbeteiligungen, Ihre bisherige 
Bilanzierungspraxis sorgfältig auf 
Übereinstimmung mit den vorge-
schlagenen Regelungen zu prüfen, 
um gegebenenfalls notwendige 
Anpassungen rechtzeitig umset-
zen zu können.

http://www.drsc.de/service/index.php
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Stellungnahme des Bundesrats zum BilRUG

Möglichkeit der vollständigen vor-
zeiti gen Anwendung wird abge lehnt
In seiner am 6. März 2015 beschlos-
senen Stellungnahme zum Gesetz-
entwurf des Bilanzrichtlinie-Umset-
zungs gesetzes (BilRUG) spricht sich 
der Bundesrat gegen die freiwillige 
vollständige vorzeitige Anwendung 
des BilRUG in Geschäftsjahren, die 
nach dem 31. Dezember 2014 begin-
nen, aus. Begründet wird dies mit 
dem zusätzlichen Erfüllungsaufwand 
und den erheblichen Mehrkosten aus 
einer Anpassung der Taxonomie für 

die steu er liche E-Bilanz und der 
Taxonomie für die XBRL-Einreichung 
zum elek tronischen Bundesanzeiger 
für das Jahr 2015.

Übrige Regelungen zur Erst an wen-
dung nicht betroffen
An der verpflichtenden Erstanwen-
dung in Geschäftsjahren, die nach 
dem 31. Dezember 2015 beginnen, 
will der Bundesrat festhalten. Außer-
dem sollen die Änderungen hinsicht-
lich der Größenklassen im Jahresab-
schluss und der größenabhängigen 
Befreiung im Konzernabschluss sowie 

der Umsatzerlöse weiterhin bereits 
freiwillig, aber nur zusammen, in 
Geschäfts jahren anwendbar sein, die 
nach dem 31. Dezember 2013 begin-
nen.

Hohe Praxisrelevanz
Die Stellungnahme des Bundesrats 
ist für alle Unternehmen relevant, die 
erwägen, das BilRUG vorzeitig anzu-
wenden. Sie sollten die weitere Ent-
wicklung aufmerksam verfolgen. Bis-
lang ist noch nicht absehbar, ob die 
vom Bundesrat vorgeschlagene Ände-
rung des Gesetzentwurfs im Gesetz-
gebungsverfahren umgesetzt wird.

Country-by-Country Reportings – Ergänzung zur  
regelmäßigen Finanzberichterstattung

KURZ GEFASST

Country-by-Country Reportings 
werden in Zukunft die regelmäßige 
Finanzberichterstattung heutiger 
Form ergänzen. Im Kern geht es 
darum aufzuzeigen, welche Zahlun-
gen Unternehmen an einzelne Län-
der leisten (zum Beispiel in Form 
von Steuern) und welche Zahlungen 
die Unternehmen von den Ländern 

erhalten (zum Beispiel in Form von 
Beihilfen).

Während die Verpflichtung, solche 
Zahlungsberichte abzugeben, derzeit 
auf bestimmte Branchen (Finanz-
dienst leistungsinstitute und Unter-
neh men auf dem Gebiet der mine-
ralgewinnenden Industrie und des 
Holzeinschlags in Primärwäldern) 

beschränkt ist, zeichnen sich deut-
liche Signale ab, dass solche Zah-
lungs berichte in näherer Zukunft von 
großen Unternehmen aller Branchen 
zu erstellen sein werden. Die Detail-
Anforderungen an den Anwender-
kreis, an die Inhalte, die Form der 
Berichterstattung, Prüfungspflicht 
und die Offenlegung variieren dabei.

Der Begriff des Country-by-Country 
Reportings hat derzeit Hochkon junk-
tur. Im Kern geht es darum, dass multi-
nationale Unternehmen in Form von 
„länderbezogenen Zahlungs berichten“ 
darüber berichten, welche Zahlungen 
sie an einzelne Länder leisten (zum 
Beispiel in Form von Steuern) und 
welche Zahlungen sie von den Län-
dern erhalten (zum Beispiel in Form 
von Beihilfen).

Zahlungsberichte werden allerdings 
nicht nur etwa von der EU gefordert 
bzw. vorgeschlagen, sondern von 
diversen internationalen, regionalen 
und nationalen Institutio nen, jeweils 
mit unterschiedlicher Zielsetzung. 
So ist es zu erklären, dass die 
 Zahlungsberichte bezüglich des 
Anwen der kreises, der Inhalte, der 
Form, der Prüfungspflicht und der 
Öffent lichkeitswirksamkeit der 

Berichte  erheblich voneinander 
abweichen.

Im Folgenden werden sowohl Zah-
lungs berichte erläutert, die schon 
jetzt durch gesetzliche Kodifizierung 
von Unternehmen in Deutschland 
anzuwenden sind, als auch solche, die 
in näherer Zukunft sicher bzw. voraus-
sichtlich anzuwenden sein werden. Ta-
belle 1 stellt eine zusammenfassende 
Übersicht dar.
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Tabelle 1: Zusammenfassende Übersicht

Anwender 
(Branche)

Anwender 
(Größe)

Angaben  
(Auswahl)

Geschlüsselt 
nach

Verpflich-
tungs-
quelle

Prüfungs-
pflicht?

Offen-
legung?

1 „CRR-
Institute“

— •	 Umsatz

•	 Mitarbeiter

•	 Gewinn/Verlust	vor	
Steuern

•	 Steuern

•	 einzelnen	
EU-Mit-
glieds-
staaten

•	 einzelnen	
Drittstaaten

§ 26a 
KWG

Ja Ja

2 „ Roh stoff-
industrie“

Große Gesell-
schaf ten 
i.S.d. HGB

•	 Steuern

•	 Nutzungsentgelte

•	 Dividenden

•	 Zahlungen	für	die	Verbes-
serung der Infrastruktur

•	 staatlichen	
Stellen

•	 Projekten

§ 341q ff. 
HGB*

Nein Ja

3 Alle Unter-
nehmen

> 750 Mio. EUR 
Konzern umsatz

•	 Umsatz

•	 EBIT

•	 Gezahlte	Einkom	men-
steuer – Heimat land

•	 Gezahlte	Einkom	men-
steuer – andere Länder

•	 Gezahlte	Quellen	steuer

•	 Eigenkapital

•	 Mitarbeiter

•	 Personalaufwand

•	 Materielle	Ver	mögens-
werte 

•	 Ein-/Auszahlungen	von/an	
andere Konzern unter-
nehmen

•	 einzelnen	
Staaten

•	 rechtlichen	
Einheiten 

OECD* Nein Nein

4 Alle Unter-
nehmen

> 500 Mit-
arbeiter,
> 86 Mio. EUR 
Bilanz summe,
> 100 Mio. EUR 
Umsatz

•	 Umsatz

•	 Mitarbeiter

•	 Gewinn/Verlust	vor	
Steuern

•	 Steuern

•	 einzelnen	
EU-Mit-
glieds-
staaten

•	 einzelnen	
Drittstaaten

EU* Ja Ja

* Noch nicht verabschiedet

Zahlungsberichte gemäß § 26a KWG
Durch das CRD IV-Umsetzungsgesetz 
wurden bestimmte Kreditinstitute 
verpflichtet, Zahlungsberichte erst-
mals bis zum 1. Juli 2014 zu veröffent-
lichen. Country-by-Country Reporting 
ist Teil des OECD-Tax-Projekts zu 

BEPS (Base Erosion and Profit Shif-
ting). Ziel hier: Herausarbeitung, ob 
und warum multinationale Unter neh-
men abweichend von den Ländern der 
betrieblichen Tätigkeiten ihre steuer-
pflichtigen Einkünfte in andere Länder 
allokieren.

Anwenderkreis und Inhalte
Obligatorisch anzuwenden ist die 
Regelung für sogenannte CRR-Insti-
tute: Sie müssen Zahlungsberichte mit 
folgenden Inhalten, aufgeschlüsselt 
nach einzelnen EU-Mitgliedsstaaten 
und Drittstaaten, erstellen (siehe 
Tabelle 2):
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Nr. 1: Firma, Tätigkeit, Ort

Nr. 2: Umsatz

Nr. 3: Mitarbeiter

Nr. 4:  Gewinn oder Verlust vor Steuern

Nr. 5:  Steuern auf Gewinn oder Verlust

Nr. 6: Erhaltene öffentliche Beihilfen

Wird ein CRR-Institut einbezogen in 
den Konzernabschluss eines Mutter-
unternehmens mit Sitz in der EU/EWR 
und nimmt dieses die Veröffentlichung 
vor, ist das CRR-Institut von der 
Angabe befreit.

Tabelle 2: Zahlungsberichte nach § 26a KWG
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[Staat a] […] […] […] […] […] […] […] […]

[Staat b] […] […] […] […] […] […] […] […]

[Staat c] […] […] […] […] […] […] […] […]

Drittstaaten

[Staat d] […] […] […] […] […] […] […] […]

[Staat e] […] […] […] […] […] […] […] […]

[Staat f] […] […] […] […] […] […] […] […]

* Es kann sich anbieten, diese Informationen in eine separate Tabelle zu verlagern.

Prüfungspflicht und Offenlegung
Der Zahlungsbericht, der eine Anlage 
zum Jahresabschluss darstellt, ist 
vom Abschlussprüfer zu prüfen und 
im Regelfall mit dem Jahresabschluss 
offenzulegen. Global systemrelevante 
Institute müssen die sensiblen Daten 
nach Nr. 4–6 für 2014 nicht offen legen, 
sondern haben sie auf vertraulicher 
Basis der EU-Kommission zu über-
mitteln.

Zahlungsberichte gemäß  
§ 341q ff. HGB
Vor dem Hintergrund des Bilanzricht-
linie-Umsetzungsgesetz müssen 
bestimmte Unternehmen einen jähr-
lichen länderbezogenen Zahlungs-
bericht, erstmals in der Regel für das 
Geschäftsjahr 2016, erstellen. Das 
Gesetz befindet sich derzeit zwar 
noch im Regierungsentwurf (7. Janu-
ar 2015), die Umsetzung gilt jedoch 
wegen entsprechender EU-Vorgaben 
in der EU-Bilanzrichtlinie als sicher. 
Zweck der Berichte ist es, den Regie-
rungen ressourcenreicher Länder 
dabei zu helfen, die Grundsätze und 
Kriterien der internationalen Extrac
tive Industries Transparency Initiative 
(EITI) umzusetzen und ihren Bürgern 
Rechenschaft über die Zahlungen 
abzulegen, die sie von den in ihrem 
Hoheitsgebiet tätigen Unternehmen 
erhalten.

Anwenderkreis und Inhalte
Zahlungsberichte werden verpflich-
tend für Unternehmen der mineral -
gewinnenden Industrie und des 
Holz ein schlags in Primärwäldern 

(zusammen „Rohstoffindustrie“), 
sofern sie große Kapitalgesellschaften 
oder haftungs beschränkte Per so nen-
handelsgesell schaften sind.

Anzugeben sind Zahlungen an staat-
liche Stellen, die auf einem der folgen-
den Gründe beruhen, aufgeschlüsselt 
nach staatlichen Stellen und, soweit 
möglich, nach Projekten (siehe 
Tabelle 3):

Nr. 1: Produktionszahlungsansprüche

Nr. 2: Steuern

Nr. 3: Nutzungsentgelte

Nr. 4: Dividenden

Nr. 5: Boni

Nr. 6: Gegenleistungen für Lizenzen

Nr. 7:  Zahlungen für die Verbesserung 
der Infrastruktur

Mutterunternehmen, die selbst oder 
vertreten durch ein Tochterunterneh-
men auf dem oben genannten Gebiet 
tätig sind, haben einen Konzern zah-
lungsbericht zu erstellen.
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Tabelle 3: (Konzern-)Zahlungsbericht nach § 341q ff. HGB
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[Staat A]

[Staatliche 
Stelle 1]

[…] […] […] […] […] […] […] […]

[Projekt a] […] […] […] […] […] […] […] […]

[Projekt b] […] […] […] […] […] […] […] […]

[Projekt c] […] […] […] […] […] […] […] […]

Nicht 
zugeordnet

[…] […] […] […] […] […] […] […]

[Staatliche 
Stelle 2]

[…] […] […] […] […] […] […] […]

[Projekt d] […] […] […] […] […] […] […] […]

[…] […] […] […] […] […] […] […] […]

[Staat B]

[Staatliche 
Stelle 1]

[…] […] […] […] […] […] […] […]

[…] […] […] […] […] […] […] […] […]

[…] […] […] […] […] […] […] […] […]

Prüfungspflicht und Offenlegung
Die Zahlungsberichte unterliegen nicht 
der Prüfungspflicht, sind aber mit dem 
Jahresabschluss/Konzernabschluss als 
gesonderter Bericht offenzulegen.

Zahlungsberichte nach OECD
Nach den Plänen der OECD sollen gro-
ße international tätige Unter neh mens-
gruppen – voraussichtlich ab 2016 – 
 einen jährlichen länderbe zo ge nen Zah-
lungsbericht bei den Finanz behörden 
einreichen.

Solche Zahlungsberichte sind – wie die 
Zahlungsberichte nach § 26a KWG – 
Teil der sogenannten BEPS-Initiative.

Anwenderkreis und Inhalte
Mutterunternehmen mit mehr als 
750 Millionen Euro Konzernumsatz 
haben jährlich einen umfangreichen 
Zah lungs bericht bei der Finanzbehörde 
des Mutterunternehmens ein zu rei-
chen.

Anzugeben sind unter anderem fol-
gende Informationen, aufgeschlüsselt 
nach Land und rechtlicher Einheit in 
dem Land (siehe Tabelle 4):

Nr. 1: Ort und Geschäftstätigkeit

Nr. 2: Umsatz

Nr. 3: EBIT

Nr. 4:  Gezahlte Einkommensteuer – 
an Heimatland

Nr. 5:  Gezahlte Einkommensteuer – 
an andere Länder

Nr.	6:		Gezahlte	Quellensteuer

Nr. 7:  Eigenkapital

Nr. 8: Anzahl der Mitarbeiter

Nr. 9: Personalaufwand

Nr. 10:  Materielle Vermögenswerte 
(ohne Finanzmittel)

Nr. 11:  Lizenzzahlungen an andere 
Konzerngesellschaften
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Nr. 12:  Lizenzzahlungen von anderen 
Konzerngesellschaften

Nr. 13:  Zinszahlungen an andere 
Konzerngesellschaften

Nr. 14:  Zinszahlungen von anderen 
Konzerngesellschaften

Nr. 15:  Zahlungen an andere Konzern-
gesellschaften für Dienst leis-
tun gen

Nr. 16:  Zahlungen von anderen Kon-
zern gesellschaften für Dienst-
leistungen

Tabelle 4: Zahlungsberichte nach OECD
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[Staat A]

[Recht liche 
 Ein heit a]

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

[Recht liche 
 Ein heit b]

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

[Recht liche 
Ein heit c]

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

[Recht liche 
Ein heit d]

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

[Recht liche 
Ein heit e]

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

[Recht liche 
Ein heit f]

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

[Staat B]

[Recht liche 
Ein heit g]

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

[Recht liche 
Ein heit h]

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

Prüfungspflicht und Offenlegung
Diese Zahlungsberichte sind nicht 
prüfungspflichtig und werden nur den 

Finanzbehörden eingereicht, also nicht 
offengelegt.

Zahlungsberichte gemäß EU
Die EU wird spätestens zum 21. Juli 
2018 einen Bericht zur Wirksamkeit 
der Zahlungsberichte für die mineral-
gewinnende Industrie vorlegen (siehe 
Artikel 48 der EU-Bilanzrichtlinie 
2013/34/EU). Im Rahmen der soge-
nannten CSR-Richtlinie (2014/95/EU) 
wurde 2014 beschlossen, dass in dem 
Bericht – vor dem Hintergrund der 
Entwicklungen in der OECD – gewür-
digt werden soll, ob eine Möglichkeit 
besteht, die Pflicht zur Abgabe der 
Zahlungsberichte auf alle Unterneh-
men auszudehnen (siehe Artikel 1 
Nr. 6 der CSR-Richtlinie).

Zwischenzeitlich wurde bereits auf 
Initiative der Grünen im EU-Parlament 
eine in diese Richtung gehende Ände-
rung der Bilanzrichtlinie beantragt und 
am 24. Februar 2015 im Ausschuss 
für Wirtschaft und Währung (ECON) 
beschlossen. Daneben beinhaltet 
der Änderungsantrag verpflichtende 
Angaben zum sogenannten tax ruling. 
Ziel der Berichte soll es sein, das 
Vertrauen der Aktionäre und anderer 
EU-Bürger in die Unternehmen durch 
mehr Transparenz zu erhöhen.

Anwenderkreis und Inhalte
Nach dem Änderungsantrag sollen 
Unternehmen aller Branchen folgende 
Angaben im Anhang zum Jahresab-
schluss machen, aufgeschlüsselt nach 
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einzelnen EU-Mitgliedsstaaten und 
Drittstaaten, in denen ein Tochterun-
ternehmen tätig ist:

Nr. 1: Firma, Tätigkeit, Ort

Nr. 2: Umsatz

Nr. 3: Mitarbeiter

Nr. 4:  Gewinn oder Verlust vor Steuern

Nr. 5: Steuern auf Gewinn oder Verlust

Nr. 6: Erhaltene öffentliche Beihilfen

Inhalt und Format entsprechen damit 
den Zahlungsberichten gemäß § 26a 
KWG.

Unternehmen, die entweder nicht 
mehr als 500 Mitarbeiter oder nicht 
mehr als 86 Millionen Euro Bilanz-
summe oder nicht mehr als 100 Millio-
nen Euro Umsatz haben, sollen von der 
Verpflichtung befreit werden können.

Prüfungspflicht und Offenlegung
Die Anhangangaben sind prüfungs-
pflichtig und als Bestandteil des 
Anhangs offenzulegen.

Zusammenfassung
Länderbezogene Zahlungsberichte 
werden den Umfang der regelmäßigen 
Finanzberichterstattung in Zukunft 
ergänzen. Während die Verpflichtung, 
solche Zahlungsberichte abzugeben, 
derzeit auf bestimmte Branchen 
(Finanzdienstleistungsinstitute und 

 Unternehmen auf dem Gebiet der 
mineralgewinnenden Industrie und 
des Holzeinschlags in Primärwäldern) 
beschränkt ist, zeichnen sich deutliche 
Signale ab, dass solche Zahlungs be-
richte in näherer Zukunft von großen 
Unternehmen aller Branchen zu erstel-
len sind. Die Detail-Anforderungen an 
den Anwenderkreis, an die Inhalte, die 
Form der Berichterstattung, Prüfungs-
plicht und die Offenlegung variieren 
dabei.

PRAXISHINWEIS

Beschäftigen Sie sich frühzeitig mit der Frage, ob Ihr Unternehmen unter 
eine der bestehenden oder geplanten Anforderungen fällt. Ist dies der Fall, 
werden vermutlich neue Prozesse im Unternehmen zu installieren sein, um 
die notwen di gen Daten zu erheben und – kon sis tent mit der sonstigen 
Finanz berichterstattung – über sie berichten zu können.
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3 Veranstaltungen

Umsatzsteuer 2015 – Aktuelle Brennpunkte

TERMINE / VERANSTALTUNGSORTE

Montag, 20. April 2015 
Hamburg, in den Geschäfts-
räumen von KPMG

Dienstag, 21. April 2015 
Kiel, in den Geschäftsräumen 
von KPMG

Mittwoch, 22. April 2015 
Bremen, in den Geschäfts-
räumen von KPMG

Die Veranstaltung informiert über die 
aktuellen Entwicklungen im Bereich 
der Umsatzsteuer, wobei Neuerungen 
der Gesetzeslage und ausgewählte 
Entscheidungen des EuGH und BFH 
sowie ihre Interpretation durch die 
deutschen Finanzgerichte im Vorder-
grund stehen. Es werden typische 
Fallstricke behandelt und Lösungs-
vorschlä ge  aufgezeigt. Ergänzt wird 
dieser Überblick durch die Darstellung 
ausgewählter Verwaltungsanwei sun-
gen. 

Zielgruppe
Die Veranstaltung richtet sich an Leiter 
Steuern, Leiter der Umsatzsteuerabtei-
lung und des Controllings von Unter-
nehmen sowie an Steuerreferenten 
und Fach spezia listen Umsatzsteuer.

Anmeldung
Weitere Informationen sowie den 
Link zur Anmeldung finden Sie hier. 
Die Kosten für die Teilnahme an der 
Veranstaltung betragen 200 Euro 
zuzüglich Umsatzsteuer pro Person.

Tax Accounting in der Praxis – Lösungswege nach IAS 12 für 
komplexe Fragestellungen

TERMINE / VERANSTALTUNGSORTE

Donnerstag, 7. Mai 2015 
Düsseldorf, in den Geschäfts-
räumen von KPMG

Mittwoch, 10. Juni 2015 
München, in den Geschäfts-
räumen von KPMG

Dienstag, 16. Juni 2015 
Frankfurt am Main, in den 
Geschäfts räumen von KPMG

Dienstag, 16. Juni 2015 
Berlin, in den Geschäfts-
räumen von KPMG

Mittwoch, 17. Juni 2015 
Hamburg, im Hotel Park 
 Hyatt Hamburg

Das Seminar stellt komplexe Themen 
der Tax Accounting-Praxis vor, die 
regelmäßig Fragen aufwerfen und 
materielle Auswirkungen auf IFRS-
Abschlüsse haben können, zum 
Beispiel Outside Basis Differences, 
Umstrukturierungen und Bilanzierung 
von Steuerrisiken. Die Themen und 
die Lösungsansätze basieren auf 
Erfahrungen aus Audits und Bera-
tungs projekten.

Zielgruppe
Die Veranstaltung richtet sich an Leiter 
und Mitarbeiter der Steuerabteilung, 
des Rechnungs wesens sowie an 
Steuerreferenten.

Anmeldung
Weitere Informationen sowie den 
Link zur Anmeldung finden Sie hier. 
Die Kosten für die Teilnahme an der 
Veranstaltung betragen 500 Euro 
zuzüglich Umsatzsteuer pro Person.

http://www.kpmg.com/de/de/events/seiten/default.aspx
http://www.kpmg.com/de/de/events/seiten/default.aspx
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4 Veröffentlichungen

An dieser Stelle informieren wir Sie regelmäßig über aktuelle KPMG- Publi kationen auf dem Gebiet der handels rechtlichen 
und internationalen Rech nungslegung.

Vor Kurzem in Fachzeitschriften erschienen:

Veröffentlichungen zu HGB

BilRUG Einstandspflicht des Mutter unter-
nehmens als Voraussetzung für 
Erleichterungen bei Tochter-Kapital-
gesellschaften nach BilRUG-RegE

BB 15/2015,  
S. 877–879 

Dr. Erhard Kühne,  
Dr. Frank Richter

Veröffentlichungen zu IFRS

Levys  
(Abgaben)

Behandlung der Grundsteuer in einem 
IFRS-Abschluss

IRZ 4/2015, 
S. 151–153

Dr. Philipp Ohmen,
Dr. Anne Schurbohm-Ebneth

Kombinierte 
und Carve-out-
Ab schlüsse nach 
IFRS

Kombinierte und Carve-out-Abschlüsse 
nach IFRS. Systematisierung und 
konzeptionelle Grundlagen

WPg 5/2015, 
S. 224–235

Martin Pföhler, 
Prof. Dr. Holger Erchinger, 
Günter Doleczik, Thomas Küster, 
Ulrike Schmitz-Renner

Sonstiges

Compliance 
Management-
Systeme

Auswirkungen des neuen 
ISO 19600:2014 zu Compliance 
Management-Systemen auf die 
Prüfung nach IDW PS 980

BB 12/2015, 
S. 685–689

Dr. Karl-Heinz Withus, 
Jürgen Kunz

Links zu internationalen KPMG-Veröffentlichungen:

IFRS Illustrative Financial Statements

Interim Financial 
Statements

Guide to condensed interim financial 
statements – Illustrative disclosures 
(April 2015)

Die KPMG’s International Standards Group hat den 
 Musterzwischenbericht nach IAS 34 aktualisiert.

IFRS Newsletter

Financial 
 Instruments

IFRS Newsletter: Financial Instru-
ments – issue 21 (February 2015) 

In dieser Ausgabe des IFRS Newsletter Financial 
Instruments  geht es um die Diskussion des IASB im 
Februar 2015 zum Projekt Finanzinstrumente. Das IASB 
diskutierte vor allem über die Rückmeldungen zum 
Discussion Paper vom April 2014 zu Macro Hedging.

Financial 
 Instruments

IFRS Newsletter: Financial Instru-
ments – issue 22 (March 2015)

Im aktuellen Newsletter wird über das neueste Meeting 
des IASB im März berichtet, bei dem das Macro Hedging-
Projekt erneut im Fokus der Diskussionen stand.

Insurance IFRS Newsletter: Insurance – issue 44 
(March 2015)

Diese spezielle Ausgabe informiert über das Insurance-
Projekt des IASB.

Revenue IFRS Newsletter: Revenue – issue 13 
(March 2015)

Dieser Newsletter beleuchtet die letzten Entwicklungen 
zum neuen Revenue-Standard.

Leases IFRS Newsletter: Leases – issue 17 
(March 2015)

Der Leases Newsletter gibt einen Überblick über die 
Diskussionen des IASB und FASB bezüglich des Leases-
Projekts zwischen November 2014 und März 2015.

http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/IFRS-guide-to-financial-statements/Documents/interim-IFS-march15.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/IFRS-guide-to-financial-statements/Documents/interim-IFS-march15.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/IFRS-guide-to-financial-statements/Documents/interim-IFS-march15.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-newsletters/Documents/FI-newsletter-2015-21a.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-newsletters/Documents/FI-newsletter-2015-21a.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-newsletters/Documents/FI-newsletter-2015-22.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-newsletters/Documents/FI-newsletter-2015-22.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-newsletters/Documents/insurance-newsletter-2015-44.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-newsletters/Documents/insurance-newsletter-2015-44.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-newsletters/Documents/revenue-newsletter-2015-13.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-newsletters/Documents/revenue-newsletter-2015-13.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-newsletters/Documents/leases-newsletter-2015-17.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-newsletters/Documents/leases-newsletter-2015-17.pdf
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5 Ansprechpartner

Für weitere Informationen oder Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Sprechen Sie uns an.
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